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Hausordnung „Ferienwohnung Schnur“ 
 
 
Rauchen 
 

Die Ferienwohnung befindet sich in einem Nichtraucherhaus. Es ist 

nicht gestattet, weder im Zimmer, noch im Objekt, zu rauchen. 
Ausgenommen davon ist der Müllentsorgungsplatz ! 

 
Lärm 
 
Jeder Mieter, jede Mieterin ist dafür verantwortlich, dass vermeidbarer 
Lärm in der Wohnung, im Haus, im Hof und auf dem Grundstück 
unterbleibt. Besondere Rücksichtnahme ist in der Zeit von 13.00 bis 
15.00 Uhr sowie zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr geboten. Radios, 
Fernsehen, CD-Player und so weiter sind auf Zimmerlautstärke 
einzustellen.  
 
Bei Feiern aus besonderem Anlass sollten alle Mitbewohner rechtzeitig 
informiert werden.  

 
Sicherheit 
 
Haustüren, Kellereingänge und Hoftüren sind im Winter in der Zeit von 
22.00 bis 6.00 Uhr ständig geschlossen zu halten.  
 
Haus- und Hofeingänge, Treppen und Flure sind als Fluchtwege 
grundsätzlich freizuhalten. Davon ausgenommen ist das Abstellen von 
Kinderwagen, Gehhilfen und Rollstühlen, soweit dadurch keine 
Fluchtwege versperrt und andere Mitbewohner unzumutbar behindert 
werden.  

 

Müllentsorgung 

Der im Haushalt anfallende Müll darf nur in die dafür vorgesehenen 

Mülltonnen und Container entsorgt werden. Auf eine konsequente 

Trennung des Mülls ist zu achten. Sondermüll und Sperrgut gehören 
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nicht in diese Behälter. Sie sind nach der Satzung der Stadt gesondert 

zu entsorgen. 

 Lüften 

Die Wohnung ist auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften. 
Dies erfolgt durch möglichst kurzfristiges, aber ausreichendes Öffnen der 
Fenster. 
Beim längeren Verlassen der Wohnung sind die Fenster bei ungewisser 
Wetterlage zu schließen. 
 
Fahrzeuge 

 
Das Abstellen von Fahrrädern ist grundsätzlich nur auf den dafür 
vorgesehenen Flächen gestattet. 
 
Haustiere 

 
Bei Haustieren ist darauf zu achten, dass diese sich nicht ohne Aufsicht 
in den Außenanlagen, im Treppenhausoder anderen 
Gemeinschaftseinrichtungen aufhalten. Verunreinigungen sind sofort zu  
entfernen.  
 


